
Liebe Kolleginnen und Kollegen der Grundschule, 

auch heuer bitten wir Sie wieder darum, die künftigen Erstklasskinder nun bei ASD 

anzumelden. So lässt sich sicherstellen, dass andere Schulen bei der Schüler-

Neuaufnahme, zum Beispiel nach einem bewilligten Gastschulantrag, zumindest die 

Rumpfdaten aus ASD abholen können und keine Dubletten erzeugt werden. 

 

Freiwillige/Kann-Kinder, die sich nicht für das neue Schuljahr angemeldet haben, 

löschen Sie bitte vorab aus Ihrer ASV. Diese erhalten Sie im nächsten Jahr erneut 

durch den Meldestellenimport. 

Korridor-Kinder, bei denen die Einschulung verschoben wird, löschen Sie bitten 

nicht. Versehen Sie diese mit den entsprechenden neuen Daten sowie der 

Einschulungsart K und versetzen Sie sie im Anschluss in eine ORG-Klasse K-R. Das 

Anmeldedatum ist unerheblich, es darf nur nicht nach dem 01.08.2025 sein. 

 

Genauso gehen Sie bei genehmigten Zurückstellungen vor, nur dass hier der 

Buchstabe R für die Einschulungsart gewählt werden muss.  

 

 

Schüler und Schülerinnen, die einen Gastschulantrag an einer anderen Schule 

stellen und Ihre Schule verlassen werden, melden Sie trotzdem jetzt bei ASD an 

und löschen sie bitte erst im Anschluss! Nur so kann die neue Schule zumindest 

die Rumpfdaten der Kinder in ASD finden. 

Beachten Sie bitte, dass zu Ihnen kommende Gastschülerinnen und Gastschüler erst 

dann namentlich in Ihre ASV aufgenommen werden dürfen, wenn der 

Gastschulantrag offiziell genehmigt ist! 



Anmeldung bei ASD: 

Wie Sie im Anschluss die Anmeldung bei ASD vornehmen, entnehmen Sie bitte 

der ASV-Dokumentation: 

https://www.asv.bayern.de/doku/alle/schueler/anmelden 

 

Im Anschluss an die Anmeldung bei ASD dürfen künftige Erstklässler*innen 

gelöscht werden, die eine andere Schule besuchen werden. 

 

Bitte beachten Sie dabei Folgendes: 

 Beim Löschen gilt die einfache Regelung: Gelöscht werden dürfen nur solche 

Kinder, die den Unterricht an Ihrer Schule noch nie besucht haben. 

 Vor dem Löschen muss sichergestellt sein, dass der Verbleib, also die Aufnahme 

an eine andere Schule, ein Umzug in ein anderes Land o.ä. verlässlich geklärt ist. 

Generell gilt: 

Kinder, die schon bei Ihnen Unterricht hatten, bekommen ein Austrittsdatum, 

verbleiben aber für den Rest des Schuljahres in der ursprünglichen Klasse. 

Eine Versetzung in eine Austrittsklasse, wie es früher in der WinSD üblich war, ist 

in der ASV weder nötig noch vorgesehen – bitte vermeiden Sie die Bildung einer 

solchen Klasse! 

Indem Sie den Haken bei ‚nur aktuelle‘ setzen, werden Ihnen ausgetretene Schüler 

und Schülerinnen nicht mehr angezeigt und auch auf Berichten etc. nicht mehr mit 

ausgegeben. 

Sollten ausgetretene Kinder an Ihre Schule zurückkehren, entfernen Sie 

bitte das Austrittsdatum. Seit einiger Zeit wird Ihnen dann auch die Möglichkeit 

des ‚unterschuljährigen Wiedereintritts‘ zur Auswahl gestellt: 

 

Nehmen Sie den Datensatz auf keinen Fall neu auf, sonst erzeugen Sie eine 

Dublette! 

Viele Grüße 

Ihr ASV-MUC Team 

https://www.asv.bayern.de/doku/alle/schueler/anmelden

